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Die Weimarer Verfassung.

Aufbruch und Scheitern

Vor einem Jahrhundert, am 14. August 1919, wurde die
Weimarer Reichsverfassung verkündet. Sie war das Ergebnis
einer Revolution, die für die einen zu weit ging und für die
anderen unvollendet blieb. Es war die erste republikanische
Verfassung der Deutschen, von gewählten Vertretern des
Volkes beschlossen und in Kraft gesetzt. Die Verfassung von
Weimar war es aber auch, auf deren Grundlage der Reichs-
präsident am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler
ernannte, deren Erosion und Scheitern für den Zusammen-
bruch von Demokratie, Rechtsstaat und Zivilisation in der
Mitte Europas steht. Unsere Zeit, gerade in Deutschland, hat
nichts mit den Bedingungen der Jahre zwischen 1919 und
1933, nichts mit Kriegstrauma, Reparationen, Hyperinflation

und dem damaligen Klima von Gewalt und Hass zu tun.
Dennoch werden Gedanken auf Weimar gelenkt, wenn in
Europa Populismus, politische Instabilität, Angriffe auf den
Rechtsstaat und autoritäre Tendenzen wiederkehren, die
man längst überwunden glaubte ...

Aus der Vergangenheit lernen

�Ì Analysiert die Entwicklung der Weimarer Reichsver-
fassung und ihres Machtverteilungssystems im Zuge der
politischen Auseinandersetzungen.
�Ì Lässt Rückschlüsse zu, wie politischen Blockaden und
einer erneuten Radikalisierung des politischen Prozesses
künftig entgegengewirkt werden kann.
�Ì Schärft die Wahrnehmung von Deformationstendenzen im
gegenwärtigen europäischen Rechtsraum (z.B. die Rechts-
änderungen in Polen und in Ungarn).

Die Zielgruppe

Für Juristen, Historiker, Politologen, Sozialwissenschaftler und
alle an verfassungsgeschichtlichen Themen Interessierten.

Der Autor

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio ist einer der renommiertesten Verfas-
sungsrechtler und Gesellschaftsanalytiker. Er ist Professor an
der Universität Bonn und war zwölf Jahre Richter des Bundes-
verfassungsgerichts. Unter anderem sind von ihm erschienen:
Die Kultur der Freiheit (2005), Schwankender Westen (2015).
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Editorial

Metaphysik ist nicht gerade in Mode � nicht erst seit der analytischen Philosophie
und der Wiener Schule. Die Kritik der Metaphysik als unwissenschaftliche Spekulation
war so wirkmächtig, dass heute kaum noch ein Jurist weiß, was Metaphysik ist oder sein
könnte. Vielmehr wird �Metaphysik� schlechthin als eine Art Unwort verwendet. Was
als Metaphysik abgetan wird, verdient jedenfalls keine weitere Aufmerksamkeit.1 So
heißt es etwa in einem prominenten Lehrbuch im Kapitel über �Zweck und Rechtferti-
gung von Strafe und Maßregeln�: Gleichwohl ist die Vergeltungstheorie [die immerhin
so prominenten Denkern wie Kant und Hegel zugeschrieben wird] heute wissenschaft-
lich nicht mehr haltbar. (�) Die metaphysische Idee der Gerechtigkeit zu verwirk-
lichen, ist der Staat als eine menschliche Einrichtung weder fähig noch berechtigt.�2

Dabei ist Gerechtigkeit, also die Frage des richtigen Sollens, kein Gegenstand der Phy-
sik, d. h. des Seins, und damit auch nicht der Metaphysik als der Lehre, etwas a priori
über die Welt aussagen zu können.3 Wohl aber setzt die Rechtswissenschaft, weil sie
sich notwendig auf die Welt bezieht, irgendeine Metaphysik voraus. M. a. W.: Meta-
physik gehört zu den Grundlagen des Rechts.

Eingangs führt Norbert Horn in das �Rätsel Metaphysik� ein und erläutert verschie-
dene Verständnisweisen der Metaphysik. Die von ihm so bezeichnete Alternative hält
Horn jedoch für eine verkürzte Sicht � zumal, so könnte man ergänzen, das ihm
zugrunde liegende Kausalprinzip ebenfalls eine metaphysische Annahme ist. Der mit
dem Szientismus nicht selten einhergehende Materialismus ist für Horn nichts anderes
als eine schlechte Metaphysik. Im Recht jedenfalls geht es um mehr als um ein utilita-
ristisches Nutzenkalkül oder um schlichte Positivität. Die Suche nach überpositiven
Werten führt zwangsläufig ins Naturrecht � und damit auch zu einem (weiteren) ewigen
Problem. Ob man hier mit Horn auf phänomenologische Ansätze zurückgreifen sollte,
werden viele bestreiten. Jedenfalls aber gilt: �Es gibt richtige und falsche Metaphysik,
auch und gerade im normativen Bereich von Ethik und Recht, wo es um Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit geht. Ob wir das eine oder das andere vor uns haben, müssen wir
jeweils herausfinden. An die Arbeit!� Martin Heuser führt am Begriff des provisorisch-

1  Auf das kritische Buch von Lindner, Rechtswissenschaft als Metaphysik, 2017 mit dem bezeichnenden
Untertitel �Das Münchhausenproblem einer Selbstermächtigungswissenschaft� trifft dieser Vorwurf nicht zu.
S. dazu auch die Besprechung von Horn, RphZ 2017, 332 ff.

2 Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen � Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl.
2006, § 3 Rn. 8.

3 Sofern man nicht einem ganz rigorosen Naturrechtsverständnis anhängt, wonach man aus einem Sein
auf ein Sollen schließen kann. Zur Kritik derartiger Positionen s. Hume, A Treatise of Human Nature (1739/
40), in: Green/Grose (Hrsg.), The Philosophical Works, 1964, vol II, 245 f. (Book III, Part I, § 1). Weder Kant
noch Hegel haben Sein und Sollen gleichgesetzt.
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rechtlichen Besitzes in Kants �Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre� vor,
wie eine synthetische Erkenntnis a priori aus reinen praktischen Vernunftbegriffen des
Rechts funktioniert. Beiläufig präsentiert er eine neue Lesart der kantischen Rechts-
lehre. Christian Krijnen erörtert die Frage, ob Hegel eine praktische Philosophie in der
Nachfolge Kants vorgelegt hat. Seiner Ansicht nach kann Hegels Philosophie des
objektiven Geistes nicht als praktische Philosophie verstanden werden. Sie ist vielmehr
eine spekulative Ideenlehre, die primär der Erkenntnisperspektive der Idee und nicht
der des Praktischen verpflichtet ist. Angesichts der Formalismusproblematik der kan-
tischen Normativitätskonzeption hält Krijnen diesen Ansatz für wohl für aussichts-
reicher, aber dann stellt sich die Frage, wie der praktische Impetus der praktischen Phi-
losophie bei Hegel zur Geltung gebracht werden kann. Claus Dierksmeiers Beitrag
greift noch einmal die Willensfreiheit auf, die bereits in RphZ 2017/3 behandelt wurde,
und zeigt, dass Verantwortung � und damit nicht zuletzt das Recht � eine Metaphysik
der Freiheit impliziert.

Im Beitragsteil setzt Benno Heussen gewissermaßen den Kontrapunkt zu metaphy-
sischen Spekulationen: eine empirische Rechtslehre auf biologisch-psychologischer
Grundlage. Genetisch fest verankerte Verhaltensmodelle führen zu Verhaltensstereo-
typen, die unsere grundlegenden Rechtsprinzipien bestimmen. Auch wenn Recht eine
kulturelle Konstruktion bleibe, so zeige sich Heussen zufolge, dass es schwierig ist,
Rechtsregeln unseren instinktiven Reaktionsmustern entgegenzusetzen.

Abschließend kritisiert Antje Schulz die Schrift von Günter Hager über �Das Tier in
Ethik und Recht.�

Das letzte Heft in diesem Jahr wird sich mit dem Schwerpunkt �Recht und Moral als
soziale Praxis� beschäftigen und Beiträge einer gleichnamigen Tagung enthalten, die
das Junge Forum Rechtsphilosophie im September 2017 in Regensburg veranstaltet
hat. Daneben ist natürlich auch Platz für andere Grundlagen des Rechts und so freuen
wir uns über jeden Text, den Sie in elektronischer Form bei renzikowski@jura.uni-
halle.de einreichen können. Auf der Homepage renzikowski.jura.uni-halle.de finden
Sie auch einen Link zu den Hinweisen für die Autoren.

Halle/Heidelberg/Wien, September 2018 Alexander Aichele,
Martin Borowski,

Elisabeth Holzleithner,
Joachim Renzikowski
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